
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der G.U.T. GmbH  

zur Verwendung gegenüber Unternehmen  

I.  

Geltung 

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der G.U.T. GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, wenn der Ver-
tragspartner (nachfolgend „Kunde“) Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Diese sind Be-
standteil aller Verträge, die der Verkäufer mit dem Kunden über die von ihm angebotenen 
Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden. 

2. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der 
Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Ver-
käufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder ei-
nes Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Gel-
tung jener Geschäftsbedingungen. 

II. 
Angebot und Vertragsabschluss 

1. Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht aus-
drücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthal-
ten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von (14) Tagen nach Zu-
gang annehmen. 

2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Kunde ist der ge-
schlossene Kaufvertrag einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, der durch 
Annahme der Bestellung des Kunden, die als verbindliches Angebot gilt, mittels Auf-
tragsbestätigung des Verkäufers in Schrift- oder Textform oder Auslieferung der Ware zu-
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stande kommt. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsge-
genstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien wer-
den durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ih-
nen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

3. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform. 
Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers 
nicht berechtigt, von der in Schrift- oder Textform getroffenen Vereinbarung abweichende 
mündliche Abreden zu treffen.  

4. Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie die Dar-
stellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeb-
lich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt.  

Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder 
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Ab-
weichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesse-
rungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zu-
lässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beein-
trächtigen. 

5. Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebe-
nen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeu-
gen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten 
zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfälti-
gen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zu-
rückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung 
elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 
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6. Soweit der Verkäufer nach Vorgaben (Zeichnungen, Maße, Spezifikationen, Mustern etc.) 
des Kunden zu liefern hat, bestimmt sich die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der 
zu liefernden Gegenstände anhand dieser Vorgaben. Eine Prüfung, ob sich die zu lie-
fernden Gegenstände für den vom Kunden vorgesehenen Verwendungszweck eignen, 
erfolgt seitens des Verkäufers nicht.  

III. 
Preise und Zahlung 

1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lie-
ferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpacken, Verpackung, Verladung, der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentli-
cher Abgaben. 

2. Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und 
die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei 
Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich eines vereinbarten pro-
zentualen oder festen Rabatts). 

3. Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, 
sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zah-
lung ist der Eingang beim Verkäufer. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die 
ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit dem jeweils geltenden gesetzlichen 
Zinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im 
Falle des Verzugs bleibt unberührt. 

4. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zah-
lungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter 
dem die betreffende Lieferung erfolgt ist. 

5. Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach 
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
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Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offe-
nen Forderungen des Verkäufers durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhält-
nis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) ge-
fährdet wird. 

IV. 
Lieferung und Lieferzeit 

1. Lieferungen erfolgen ab Werk. 

2. Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen 
gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fes-
ter Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen 
sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

3. Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die dieser nicht zu vertreten 
hat, nicht einhalten kann (nicht Verfügbarkeit der Leistung) wird der Verkäufer den Kun-
den hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Liefer-
frist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der 
Verkäufer berechtigt, ganz oder teileweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Kunden wird der Verkäufer unverzüglich erstatten. Als Fall 
der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzei-
tig Selbstbelieferung durch den Zulieferer des Verkäufers, wenn der Verkäufer ein kon-
gruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Verkäufer, noch den Zuliefe-
rer ein Verschulden trifft oder der Verkäufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflich-
tet ist.  

4. Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden 
eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- 
und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertragli-
chen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt. 

5. Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, 
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
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ses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in 
der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnah-
men oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Liefe-
ranten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche 
Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder un-
möglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist der Ver-
käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer 
verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauf-
frist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leis-
tung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

6. Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

• die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks 
verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

• dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten ent-
stehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

7. Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Liefe-
rung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Ver-
käufers auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. VII dieser Allgemeinen Lieferbedin-
gungen beschränkt. 

V. 
Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Verkäu-
fers in 32312 Lübbecke, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
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2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des 
Verkäufers. Einfache Verpackungen in Papier, Pappe, Schaumstoff, Folie und derglei-
chen werden zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. 

3. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware (wobei der Beginn des Verlade-
vorgangs maßgeblich ist) an den Kunden oder Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. 
Versand) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines 
Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den 
Kunden über, an dem die Ware versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Kunden 
angezeigt hat. 

4. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch den Verkäufer 
betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Ware pro 
abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer 
Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

5. Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf 
dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder 
sonstige versicherbare Risiken versichert. 

VI. 
Gewährleistung, Sachmängel 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In 
allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der 
unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat 
(Lieferantenregress gem. § 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausge-
schlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unter-
nehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

2. Grundlage der Mängelhaftung des Verkäufers ist vor allem die über die Beschaffenheit 
der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
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gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzel-
nen Vertrages sind oder vom Verkäufer (insbesondere in Katalogen) zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. 

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentli-
che Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die 
der Kunde den Verkäufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernimmt 
der Verkäufer keine Haftung. 

4. Der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss 
kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprü-
che des Kunden voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder 
sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall 
unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersu-
chung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel 
innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare 
Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der 
Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des 
Verkäufers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten 
Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob er Nacher-
füllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht, die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

6. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Der Kunde hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde dem Verkäufer die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
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weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Ver-
käufer ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war. 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukos-
ten tragen bzw. erstattet der Verkäufer nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Verkäufer vom Kunden die aus dem 
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war 
für den Kunden nicht erkennbar. 

9. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr un-
verhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 
und vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlan-
gen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Verkäufer unverzüglich, nach Möglich-
keit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Ver-
käufer berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu verweigern. 

10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kauf-
preis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

11. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VII. und sind im Übrigen aus-
geschlossen. 

VII. 
Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

1. Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
bes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverlet-
zung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, 
soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe diese einge-
schränkt. 
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2. Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflich-
tung zur rechtzeitigen Lieferung und – sofern vereinbart - Installation des Liefergegen-
stands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine 
Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße 
Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder 
Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen 
Schäden bezwecken. 

3. Soweit der Verkäufer gem. Ziff. VII (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist 
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche 
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrs-
üblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die 
Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typi-
scherweise zu erwarten sind. 

4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Um-
fang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des Verkäufers. 

5. Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Aus-
künfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leis-
tungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haf-
tung. 

6. Die Einschränkungen dieser Ziff. VII gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen 
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

VIII. 
Verjährung 
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1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für An-
sprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangel-
haftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch wei-
tere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 445b BGB). 

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und au-
ßervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 
199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzan-
sprüche des Kunden aufgrund Vorsatz, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach 
den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

IX. 
Eigentumsvorbehalt 

1. Alle vom Verkäufer gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller ge-
genwärtigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Kunden aus dem Lie-
fervertrag und der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsbeziehung (einschließlich 
Saldoforderungen aus einem auf diese Geschäftsbeziehung beschränkten Kontokorrent-
Verhältnis) sicherungshalber im Eigentum des Verkäufers.  

2. Der Kunde bewahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer auf.  

3. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung 
aller gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird 
der Kunde diese unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Ver-
käufer hierüber informieren, um diesem die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu 
ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zu-
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sammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Kunde.  

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder die Vorbehaltsware aufgrund des Eigentumsvorbehaltes heraus zu verlangen 
(Verwertungsfall). Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts; der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Vorbehaltsware heraus zu 
verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und/oder zu veräußern. Wird die 
Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im 
Namen des Verkäufers und für dessen Rechnung als Hersteller erfolgt und der Verkäufer 
unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentü-
mer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehalts-
ware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Ver-
hältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für 
den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt 
der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im zuvor genannten Verhältnis – 
Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit auf den Verkäufer. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder un-
trennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so 
übertragt der Verkäufer, soweit die Hauptsache diesem gehört, dem Kunden anteilig das 
Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.  

6. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde als Weiterverkäufer 
bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – 
besteht seitens des Verkäufers Miteigentum an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend 
dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, 
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware 
entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Kunden widerruflich, die an 
den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies der Fall, kann der 
Verkäufer verlangen, dass der Kunde ihm die abgetretenen Forderungen und deren 
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Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehöri-
gen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Der Ver-
käufer darf die Einzugsermächtigung nur bei Eintritt des Verwertungsfalls widerrufen.  

7. Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder 
Forderungen auf Verlangen des Kunden nach Wahl des Verkäufers freigeben, soweit ihr 
realisierbarer Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 10 % oder den 
Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt. 

X. 

Freiwillige Warenrücknahme 

Bei freiwilligen Warenrücknahmen, die nicht auf ein Vertretenmüssen des Verkäufers zurück-
zuführen sind, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Rechnungsbetrages berechnet. 
Abschläge für Wertminderungen bei zurückgegebenen Materialien behält sich der Verkäufer 
ausdrücklich vor. Der Kunde hat das Recht, dem Verkäufer nachzuweisen, dass der durch 
die Warenrücknahme entstandene Schaden oder die Wertminderung des zurückgegebenen 
Materials niedriger liegt, als die vom Verkäufer geltend gemachten Beträge oder überhaupt 
nicht eingetreten ist. Grundsätzlich nimmt der Verkäufer keine Waren freiwillig zurück, die für 
den Kunden speziell angefertigt oder beschafft wurden.  

XI. 
Schlussbestimmungen 

1. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden nach Wahl des Verkäu-
fers dessen Sitz in 32312 Lübbecke oder der Sitz des Kunden. Für Klagen gegen den 
Verkäufer ist in diesen Fällen jedoch dessen Sitz in 32312 Lübbecke ausschließlicher 
Gerichtsstand. 

2. Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) sowie die 
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Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts gelten nicht und deren Anwendbar-
keit wird ausgeschlossen. 

3. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthal-
ten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Ver-
trages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn 
sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

Stand: 08/2020


